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sind eine wichtige Voraussetzung für konkrete politische 
Überzeugungsarbeit und umfassende Interessenvertretung.

Umfangreiche tägliche Arbeit verlangt die Wahrnehmung 
des gewerkschaftlichen Kontrollrechts. Die Gewerkschaften 
wachen ständig darüber, daß die Gesetzlichkeit gewahrt wird 
und aus betrieblichen Vereinbarungen resultierende wechsel
seitige Verpflichtungen eingehalten werden. Das schließt ein, 
Kritiken, Hinweisen und Vorschlägen der Werktätigen nach
zugehen, eine ständige Arbeiterkontrolle auf wichtigen Ge
bieten zu sichern, Rechtsverletzungen, vorzubeugen und an 
der Beseitigung von Arbeitsstreitfällen mitzuwirken.

Realistische Einschätzung der Rechtsarbeit 
in den Wahlversammlungen

iDie Bedeutung der gewerkschaftlichen Arbeit mit dem sozia
listischen Recht verlangt, daß in den Rechenschaftsberichten 
auf den gewerkschaftlichen Wahlversammlungen auch Aus
kunft darüber gegeben wird, wie die Gewerkschaftsgruppe, 
die Vertrauensleute, die AGL und die BGL ihre im Arbeits
gesetzbuch ausgestalteten Rechte nutzen, zu welchen Ergeb
nissen die gewerkschaftliche Kontrolle über die Einhaltung 
des sozialistischen Arbeitsrechts im Betrieb geführt hat, wie 
wirksam die Rechtsberatung ist, wie Rechte und Pflichten 
eingehalten werden, wie die gewerkschaftliche Arbeit mit 
den Vorschlägen, Hinweisen und Kritiken der Mitglieder ge- 
gewährleistet wird, welche Ergebnisse ^die gewerkschaftliche 
Mitwirkung bei der Lösung von Arbeitsstreitfällen hat und 
wie sich die gewerkschaftlichen Rechtskommissionen im Be
trieb bewähren.

Eine sachliche und politisch fundierte Einschätzung des bis
her erreichten Standes der gewerkschaftlichen Rechtsarbeit 
entspricht den Aufgaben des.10. FDGB-Kongresses und damit 
den Interessen der Mitglieder. Sie ist eine wichtige Voraus
setzung für die künftige Arbeit.

Die Gewerkschaftsleitungen und -Vorstände können sich 
dabei auf Beschlüsse stützen, die in den letzten Jahren vom 
Präsidium und vom Sekretariat des Bundesvorstandes des 
FDGB zur gewerkschaftlichen Arbeit mit dem sozialistischen 
Recht gefaßt wurden2. Um diese Beschlüsse erfolgreich zu 
verwirklichen, werden immer bessere Voraussetzungen und 
Möglichkeiten geschaffen, daß alle Gewerkschaftsfunktionäre 
ihre Rechtskenntnisse ständig vervollkommnen und erweitern 
können. Gute Rechtskenntnisse fördern eine Atmosphäre der 
Arbeitsfreude und Einsatzbereitschaft, tragen dazu bei, die 
Einheit von Rechten und Pflichten durchzusetzen.

Ständige Rechtserläuterung, Rechtsberatung und Rechts
propaganda in den Arbeitskollektiven, die strikte Einhaltung 
der Gesetzlichkeit, die Gewährleistung einer hohen Rechts
sicherheit und die für die Werktätigen täglich spürbare Ver
wirklichung der sozialistischen Demokratie sind, wie der
10. FDGB-Kongreß bekräftigte, unerläßlich. Hier hat die 
rechtspolitische Arbeit der Gewerkschaften ein weites 
Feld.

Je besser die Werktätigen die für sie zutreffenden Rechts
vorschriften kennen, ihr rechtspolitisches Anliegen begreifen 
und sich mit diesem identifizieren, um so bewußter werden 
sie ihre Fähigkeiten und Erfahrungen in den Dienst unserer 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft stellen.

Unterstützung der Arbeit der Konfliktkommissionen

Fester Bestandteil der gewerkschaftlichen Rechtsarbeit ist die 
Anleitung und Schulung der Konfliktkommissionen. In Über
einstimmung mit ihren gesetzlichen Rechten haben dafür die 
Gewerkschaften die Verantwortung . übernommen. Seit In
krafttreten der neuen Rechtsvorschriften für die gesellschaft
lichen Gerichte hat sich die vertrauensvolle, enge Zusammen
arbeit der Konfliktkommissionen mit den Gewerkschaftslei
tungen und mit den Vertrauensleuten weiter vertieft. Ge
wachsen sind zugleich die Ansprüche an die Erfüllung dieser 
gewerkschaftlichen Aufgabe. Erfolge gibt es vor allem dort, 
wo diese Aufgabe fester Bestandteil gewerkschaftlicher Lei
tungsarbeit wurde, wo gewerkschaftliche Rechtskommissio
nen mit konkreten Aufgaben von ihren Leitungen und Vor

ständen in die Anleitung und Schulung der Konfliktkommis
sionen einbezogen und die Erfahrungen aller auf dem Ge
biet des Rechts tätigen ehrenamtlichen Kräfte für die Erhö
hung der Rechtssicherheit im Betrieb genutzt werden. Fort
schritte sind dort am größten, wo die enge Zusammenarbeit 
zwischen Vorständen, Richtern und Staatsanwälten zur täg
lichen Praxis geworden ist

Die Mitglieder der Konfliktkommissionen besitzen das 
Vertrauen ihrer Arbeitskollektive und verwirklichen die so
zialistische Demokratie in der Rechtsprechung mit hoher 
Wirksamkeit. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur kon
sequenten Durchsetzung der Gesetzlichkeit und zur Gewähr
leistung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin in den Betrie
ben. In enger Zusammenarbeit mit den Vertrauensleuten und 
den Leitern der Arbeitskollektive haben sie vor allem ihre 
vorbeugende Tätigkeit zur Vermeidung von Rechtsverletzun
gen verstärkt.

Das Präsidium des Bundesvorstandes des FDGB hat be
schlossen, die Wahlen der Konfliktkommissionen vom 4. Fe
bruar bis 15. März 1985 durchzuführen. Bereits in den Grup
penversammlungen zu den Gewerkschaftswahlen wurde über 
die vorgesehenen Kandidaten für die neu zu wählenden 
Konfliktkommissionen beraten. Der Anteil junger Werktä
tiger bis zu 24 Jahren soll auf durchschnittlich 10 Prozent 
erhöht werden. Es gilt Bilanz zu ziehen, wie die Mitglieder 
der Konfliktkommissionen in der ablaufenden Wahlperiode 
ihre Aufgaben gelöst haben, wie sich ihre gesellschaftliche 
Wirksamkeit, vor allem ihre vorbeugende Tätigkeit, in den 
Arbeitskollektiven verstärkt hat, und wie sie hierbei von den 
Gewerkschaftsleitungen unterstützt wurden.

Gute' Fortschritte gibt es bei der kostenlosen Rechtshilfe 
der Gewerkschaften. Die gewerkschaftliche Mitwirkung wurde 
1983 in über 80 Prozent aller arbeitsrechtlichen Verfahren 
durch die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen bzw. durch 
die Vorstände gesichert.

In der begonnenen Wahlperiode kommt es darauf an, die 
gewerkschaftliche Mitwirkung vor allem der betrieblichen 
Göwerkschaftsleitungen im arbeitsrechtlichen Verfahren wei
ter zu erhöhen und zu qualifizieren. Die Prozeßvertretung ist 
vorrangig in solchen Verhandlungen zu sichern, in denen es 
um die Gewährleistung der Rechte der Werktätigen geht.

Die Arbeit der Gewerkschaften mit dem sozialistischen Recht 
ist insgesamt vielschichtig und verantwortungsvoll. Sie ver
langt politische Reife, weitreichende Rechtskenntnisse und 
muß von jeder gewerkschaftlichen Leitung, von jedem Ge
werkschaftsfunktionär in die tägliche politisch-ideologische 
Arbeit einbezogen werden.

„Rechtsfragen sind Machtfragen“, heißt es im Bericht an 
den 10. FDGB-Kongreß, und es wird betont, daß unser Recht 
im Ganzen wie im Teil Ausdruck der Macht der Arbeiter
klasse ist. „Von dieser grundsätzlichen Position aus treten die 
Gewerkschaften für die konsequente Verwirklichung aller 
Gesetze und Rechtsnormen ein.“3 4

Auf der Funktionärkonferenz am 21. September 1984 an 
der Gewerkschaftshochschule in Bernau stellte Genosse 
H. Tisch allen gewerkschaftlichen Leitungen und Vorständen 
die Aufgabe, die Wirksamkeit unseres sozialistischen Arbeits
rechts ständig zu erhöhen. Hierzu gehört, daß sich jede Ge
werkschaftsleitung mit den Wahlen einen Überblick über den 
Stand der gewerkschaftlichen Rechtsarbeit verschafft und die 
sich daraus ergebenden künftigen Aufgaben bestimmt/1

2 Hier seien nur genannt: „Aufgaben der Gewerkschaften zur Erläu
terung des sozialistischen Rechts sowie zur Weiterentwicklung des 
Rechtsbewußtseins der Werktätigen“, Beschluß des Präsidiums des 
Bundesvorstandes des FDGB vom 2. August 1974; „Aufgaben der 
Gewerkschaften bei der Anleitung und Schulung der Konfliktkom
missionen“, Beschluß des Präsidiums des Bundesvorstandes des 
FDGB vom 26. März 1982; beide abgedruckt in: arbeitsrechtliche 
Beschlüsse, Dokumente, Berlin 1982; „Aufgaben der Rechtskommis
sionen“, Beschluß des Sekretariats des Bundesvorstandes des 
FDGB vom 24. November 1982; in: FDGB-Informationsblatt 1983, 
Nr. 1.

3 10. FDGB-Kongreß, Protokoll, a. a. O., S. 39.
4 H. Tisch, „Die Aufgaben in Vorbereitung und Durchführung der 

Gewerkschaftswahlen 1984/85“ (Aus der Rede auf der Funktionär
konferenz des FDGB an der Hochschule der Gewerkschaften 
„Fritz Heckert“ in Bernau), Tribüne vom 24. September 1984, S. 4.


